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Gesetz zur Änderung des kommunalen Wirtschafts-
rechts und anderer kommunalrechtlicher Vorschriften

§ 1
Änderung der Gemeindeordnung

Die Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (Gemeinde-
ordnung – GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom
6. Januar 1993 (GVBl S. 65, BayRS 2020-1-1-I), zuletzt ge-
ändert durch § 7 des Gesetzes vom 26. Juli 1997 (GVBl S.
323), wird wie folgt geändert:

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:

a) Nach Art. 85 werden der 4. Abschnitt des Dritten Teils
eingefügt und die Worte „Wirtschaftliche Betätigung
der Gemeinde“ durch die Worte „Gemeindliche Un-
ternehmen“ ersetzt. 

b) Die Art. 86 bis 96 erhalten folgende Bezeichnungen:

„Art. 86 Rechtsformen

Art. 87 Allgemeine Zulässigkeit von Unternehmen
und Beteiligungen

Art. 88 Eigenbetriebe

Art. 89 Selbständige Kommunalunternehmen des
öffentlichen Rechts

Art. 90 Organe des Kommunalunternehmens, Per-
sonal

Art. 91 Sonstige Vorschriften für Kommunalunter-
nehmen

Art. 92 Unternehmen in Privatrechtsform

Art. 93 Vertretung der Gemeinde in Unternehmen in
Privatrechtsform

Art. 94 Sonstige Vorschriften für Unternehmen in
Privatrechtsform

Art. 95 Grundsätze für die Führung gemeindlicher
Unternehmen

Art. 96 Anzeigepflichten“
c) In Art. 97 und 98 werden die Bezeichnungen jeweils

durch den Klammerzusatz „(aufgehoben)“ ersetzt. 

d) In Art. 101 werden der Strichpunkt und das Wort „Au-
tomation“ gestrichen. 

e) Die Art. 112 und 113 erhalten folgende Bezeichnun-
gen:

„Art. 112 Beanstandungsrecht
Art. 113 Recht der Ersatzvornahme“. 

2. Art. 31 Abs. 4 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 1 Nrn. 1 und 2 werden jeweils nach dem Wort
„und“ die Worte „leitende oder“ eingefügt. 

b) Es wird folgender Satz 4 angefügt:

„4Ein ehrenamtlicher Bürgermeister kann nicht be-
rufsmäßiger Bürgermeister einer anderen Gemeinde
sein.“

3. Art. 32 Abs. 2 Satz 2 wird wie folgt geändert:

a) Nr. 7 erhält folgende Fassung:

„7. Entscheidungen üb er gemeindliche Unternehmen
im Sinn von Art. 96,“.

b) In Nr. 8 wird „(Art. 95)“ durch „(Art. 88)“ ersetzt.

4. Art. 49 wird wie folgt geändert:

a) Es wird folgender neuer Absatz 2 eingefügt:

„(2) Absatz 1 gilt nicht

1. für  Wahlen,

2. für Beschlüsse, mit denen der Gemeinderat eine
Person zum Mitglied eines Ausschusses bestellt
oder sie zur Wahrnehmung von Interessen der Ge-
meinde in eine andere Einrichtung entsendet,
dafür vorschlägt oder daraus abberuft.“



b) Die bisherigen Absätze 2 und 3 werden Absätze 3 und
4.

c) Im neuen Absatz 3 werden die Worte „Ob diese Vor-
aussetzungen vorliegen“ durch die Worte „Ob die
Voraussetzungen des Absatzes 1 vorliegen“ ersetzt. 

5. Art. 60a Abs. 1 Satz 3 erhält folgende Fassung:

„3Die Amtszeit des Ortssprechers endet mit der Amtszeit
des Gemeinderats; sie endet nicht deshalb, weil der Ge-
meindeteil im Gemeinderat vertreten wird.“ 

6. In Art. 77 Abs. 3 wird nach dem Wort „ein“ das Wort „In-
solvenz-,“ eingefügt. 

7. Nach Art. 85 werden der 4. Abschnitt des Dritten Teils
eingefügt und die Worte „Wirtschaftliche Betätigung der
Gemeinde“ durch die Worte „Gemeindliche Unterneh-
men“ ersetzt. 

8. Es wird folgender Art. 86 eingefügt:

„Art. 86
Rechtsformen

Die Gemeinde kann Unternehmen außerhalb ihrer allge-
meinen Verwaltung in folgenden Rechtsformen betrei-
ben: 

1. als Eigenbetrieb,

2. als selbständiges Kommunalunternehmen des öffent-
lichen Rechts, 

3. in den Rechtsformen des Privatrechts.“

9. Der bisherige Art. 89 wird Art. 87 und erhält folgende
Fassung:

„Art. 87
Allgemeine Zulässigkeit von

Unternehmen und Beteiligungen

(1) 1Die Gemeinde darf ein Unternehmen im Sinn von
Art. 86 nur errichten, übernehmen oder wesentlich erwei-
tern, wenn 

1. ein öffentlicher Zweck das Unternehmen erfordert,
insbesondere wenn die Gemeinde mit ihm gesetzliche
Verpflichtungen oder ihre Aufgaben gemäß Art. 83
Abs. 1 der Verfassung und Art. 57 dieses Gesetzes er-
füllen will, 

2. das Unternehmen nach Art und Umfang in einem an-
gemessenen Verhältnis zur Leistungsfähigkeit der
Gemeinde und zum voraussichtlichen Bedarf steht, 

3. die dem Unternehmen zu übertragenden Aufgaben für
die Wahrnehmung außerhalb der allgemeinen Ver-
waltung geeignet sind, 

4. bei einem Tätigwerden außerhalb der kommunalen
Daseinsvorsorge der Zweck nicht ebenso gut und
wirtschaftlich durch einen anderen erfüllt wird oder
erfüllt werden kann. 

2Alle Tätigkeiten oder Tätigkeitsbereiche, mit denen die
Gemeinde oder ihre Unternehmen an dem vom Wettbe-
werb beherrschten Wirtschaftsleben teilnehmen, um Ge-
winn zu erzielen, entsprechen keinem öffentlichen
Zweck. 3Soweit Unternehmen entgegen Satz 2 vor dem ...
(Inkrafttreten des Änderungsgesetzes) errichtet oder
übernommen wurden, dürfen sie weitergeführt, jedoch
nicht erweitert werden. 

(2) 1Die Gemeinde darf mit ihren Unternehmen außerhalb
des Gemeindegebiets nur tätig werden, wenn dafür die
Voraussetzungen des Absatzes 1 vorliegen und die be-
rechtigten Interessen der betroffenen kommunalen Ge-
bietskörperschaften gewahrt sind. 2Bei der Versorgung
mit Strom und Gas gelten nur die Interessen als berech-
tigt, die nach den Vorschriften des Energiewirtschaftsge-
setzes eine Einschränkung des Wettbewerbs zulassen. 

(3) 1Für die Beteiligung der Gemeinde an einem Unter-
nehmen gilt Absatz 1 entsprechend. 2Absatz 2 gilt entspre-
chend, wenn sich die Gemeinde an einem auch außerhalb
ihres Gebiets tätigen Unternehmen in einem Ausmaß be-
teiligt, das den auf das Gemeindegebiet entfallenden An-
teil an den Leistungen des Unternehmens erheblich über-
steigt. 

(4) 1Bankunternehmen darf die Gemeinde weder errichten
noch sich an ihnen beteiligen. 2Für das öffentliche Spar-
kassenwesen verbleibt es bei den besonderen Vorschrif-
ten. 3Die Gemeinde kann einen einzelnen Geschäftsanteil
an einer eingetragenen Kreditgenossenschaft erwerben,
wenn eine Nachschußpflicht ausgeschlossen oder die
Haftsumme auf einen bestimmten Betrag beschränkt ist.“ 

10. Der bisherige Art. 95 wird Art. 88 und wie folgt geändert:

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung:

„(1) Eigenbetriebe sind gemeindliche Unternehmen,
die außerhalb der allgemeinen Verwaltung als Son-
dervermögen ohne eigene Rechtspersönlichkeit ge-
führt werden.“ 

b) Es wird folgender neuer Absatz 2 eingefügt:

„(2) Für Eigenbetriebe bestellt der Gemeinderat eine
Werkleitung und einen Werkausschuß.“ 

c) Die bisherigen Absätze 2 und 3 werden neue Absätze
3 und 4.

d) Der bisherige Absatz 4 wird neuer Absatz 5 und wie
folgt geändert: 

aa) Satz 1 wird aufgehoben.
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bb) Der bisherige Satz 2 wird Satz 1.

cc) Der bisherige Absatz 5 Satz 1 wird als neuer Satz
2 angefügt. 

e) Der bisherige Absatz 5 Satz 2 wird aufgehoben.

f) Absatz 6 erhält folgende Fassung:

„(6) 1Die Gemeinde kann Einrichtungen innerhalb der
allgemeinen Verwaltung (Regiebetriebe) ganz oder
teilweise nach den Vorschriften über die Wirtschafts-
führung der Eigenbetriebe führen, wenn die Abwei-
chung von den allgemeinen kommunalwirtschaftli-
chen Vorschriften nach Art und Umfang der Einrich-
tung zweckmäßig ist. 2Hierbei können auch Regelun-
gen getroffen werden, die von einzelnen für Eigenbe-
triebe geltenden Vorschriften abweichen.“ 

11. Der bisherige Art. 96 wird neuer Art. 89 und wie folgt
geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden die Worte „wirtschaftliche und
nichtwirtschaftliche Unternehmen als“ gestri-
chen. 

bb) Satz 2 wird aufgehoben.

cc) Der bisherige Satz 3 wird neuer Satz 2.

b) Absatz 3 wird wie folgt geändert:

aa) Satz 2 erhält folgende Fassung:

„2Die Unternehmenssatzung muß Bestimmun-
gen über den Namen und die Aufgaben des Un-
ternehmens, die Anzahl der Mitglieder des Vor-
stands und des Verwaltungsrats und die Höhe
des Stammkapitals enthalten.“ 

bb) Satz 3 wird aufgehoben.

cc) Die bisherigen Sätze 4 und 5 werden neue Sätze
3 und 4.

12. Der bisherige Art. 97 wird neuer Art. 90 und wie folgt
geändert: 

a) Dem Absatz 1 wird folgender Satz 3 angefügt:

„3Die Gemeinde hat darauf hinzuwirken, daß jedes
Vorstandsmitglied vertraglich verpflichtet wird, die
ihm im Geschäftsjahr jeweils gewährten Bezüge im
Sinn von § 285 Nr. 9 Buchst. a des Handelsgesetz-
buchs der Gemeinde jährlich zur Veröffentlichung
mitzuteilen.“ 

b) In Absatz 2 Satz 3 Nr. 1, Absatz 4 Satz 1 und Absatz
5 Satz 1 wird jeweils „Art. 96“ durch „Art. 89“ er-
setzt. 

13. Der bisherige Art. 98 wird neuer Art. 91 und wird wie
folgt geändert: 

In Absatz 4 wird „Art. 96“ durch „Art. 89“ ersetzt. 

14. Art. 92 wird aufgehoben; der bisherige Art. 91 wird neu-
er Art. 92 und erhält folgende Fassung: 

„Art. 92
Unternehmen in Privatrechtsform 

(1) 1Gemeindliche Unternehmen in Privatrechtsform
und gemeindliche Beteiligungen an Unternehmen in Pri-
vatrechtsform sind nur zulässig, wenn 

1. im Gesellschaftsvertrag oder in der Satzung sicher-
gestellt ist, daß das Unternehmen den öffentlichen
Zweck gemäß Art. 87 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 erfüllt, 

2. die Gemeinde angemessenen Einfluß im Aufsichts-
rat oder in einem entsprechenden Gremium erhält, 

3. die Haftung der Gemeinde auf einen bestimmten, ih-
rer Leistungsfähigkeit angemessenen Betrag be-
grenzt wird; die Rechtsaufsichtsbehörde kann von
der Haftungsbegrenzung befreien. 

2Zur Sicherstellung des öffentlichen Zwecks von Gesell-
schaften mit beschränkter Haftung soll im Gesell-
schaftsvertrag oder in der Satzung bestimmt werden, daß
die Gesellschafterversammlung auch über den Erwerb
und die Veräußerung von Unternehmen und Beteiligun-
gen und über den Abschluß und die Änderung von Un-
ternehmensverträgen beschließt. 3In der Satzung von
Aktiengesellschaften soll bestimmt werden, daß zum Er-
werb und zur Veräußerung von Unternehmen und Betei-
ligungen die Zustimmung des Aufsichtsrats notwendig
ist. 

(2) Die Gemeinde darf dem Erwerb von Unternehmen
und Beteiligungen durch Unternehmen in Privatrechts-
form, an denen sie unmittelbar oder mittelbar beteiligt
ist, nur unter entsprechender Anwendung der für sie
selbst geltenden Vorschriften zustimmen.“

15. Art. 93 erhält folgende Fassung:

„Art. 93
Vertretung der Gemeinde in Unternehmen

in Privatrechtsform 

(1) 1Der erste Bürgermeister vertritt die Gemeinde in der
Gesellschafterversammlung oder einem entsprechen-
den Organ. 2Mit Zustimmung des ersten Bürgermeisters
und der weiteren Bürgermeister kann der Gemeinderat
eine andere Person zur Vertretung widerruflich bestel-
len. 

(2) 1Die Gemeinde soll bei der Ausgestaltung des Ge-
sellschaftsvertrags oder der Satzung darauf hinwirken,
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daß ihr das Recht eingeräumt wird, Mitglieder in einen
Aufsichtsrat oder ein entsprechendes Gremium zu ent-
senden, soweit das zur Sicherung eines angemessenen
Einflusses notwendig ist. 2Vorbehaltlich entgegenste-
hender gesetzlicher Vorschriften haben Personen, die
von der Gemeinde entsandt oder auf ihre Veranlassung
gewählt wurden, die Gemeinde über alle wichtigen An-
gelegenheiten möglichst frühzeitig zu unterrichten und
ihr auf Verlangen Auskunft zu erteilen. 3Soweit zulässig,
soll sich die Gemeinde ihnen gegenüber Weisungsrech-
te im Gesellschaftsvertrag oder der Satzung vorbehalten. 

(3) 1Wird die Person, die die Gemeinde vertritt oder wer-
den die in Absatz 2 genannten Personen aus ihrer Tätig-
keit haftbar gemacht, stellt die Gemeinde sie von der
Haftung frei. 2Bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit
kann die Gemeinde Rückgriff nehmen, es sei denn, das
schädigende Verhalten beruhte auf ihrer Weisung. 3Die
Sätze 1 und 2 gelten entsprechend für Personen, die auf
Veranlassung der Gemeinde als nebenamtliche Mitglie-
der des geschäftsführenden Unternehmensorgans be-
stellt sind.“

16. Art. 94 wird aufgehoben; der bisherige Art. 94a wird
neuer Art. 94 und wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift erhält folgende Fassung:

„Sonstige Vorschriften für Unternehmen in Privat-
rechtsform“ 

b) Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt geändert:

aa) Das Wort „einer“ wird durch das Wort „der“ er-
setzt.

bb) Die Worte „Abs. 1“ werden gestrichen.

cc) Es wird folgende neue Nummer 1 eingefügt:

„1. darauf hinzuwirken, daß in sinngemäßer
Anwendung der für Eigenbetriebe gelten-
den Vorschriften für jedes Wirtschaftsjahr
ein Wirtschaftsplan aufgestellt und der
Wirtschaftsführung eine fünfjährige Fi-
nanzplanung zugrundegelegt wird,“ 

dd) Die bisherigen Nummern 1 bis 3 werden neue
Nummern 2 bis 4. 

ee) In der neuen Nummer 4 wird der Punkt durch
ein Komma ersetzt und folgende Nummer 5 an-
gefügt: 

„5. darauf hinzuwirken, daß jedes Mitglied des
geschäftsführenden Unternehmensorgans
vertraglich verpflichtet wird, die ihm im Ge-
schäftsjahr jeweils gewährten Bezüge im
Sinn von § 285 Nr. 9 Buchst. a des Handels-
gesetzbuchs der Gemeinde jährlich zur

Veröffentlichung entsprechend Absatz 3
Satz 2 mitzuteilen.“ 

c) In Absatz 2 Satz 2 werden nach dem Wort „Gebiets-
körperschaften“ die Worte „oder deren Zusammen-
schlüssen“ eingefügt.

d) Es wird folgender Absatz 3 angefügt:

„(3) 1Die Gemeinde hat jährlich einen Bericht über
ihre Beteiligungen an Unternehmen in einer Rechts-
form des Privatrechts zu erstellen, wenn ihr minde-
stens der zwanzigste Teil der Anteile eines Unter-
nehmens gehört. 2Der Beteiligungsbericht soll insbe-
sondere Angaben über die Erfüllung des öffentlichen
Zwecks, die Beteiligungsverhältnisse, die Zusam-
mensetzung der Organe der Gesellschaft, die Bezü-
ge der einzelnen Mitglieder des geschäftsführenden
Unternehmensorgans gemäß Absatz 1 Nr. 5, die Er-
tragslage und die Kreditaufnahme enthalten. 3Haben
die Mitglieder des geschäftsführenden Unterneh-
mensorgans ihr Einverständnis mit der Veröffentli-
chung ihrer Einzelbezüge nicht erklärt, sind ihre Ge-
samtbezüge so zu veröffentlichen, wie sie von der
Gesellschaft nach den Vorschriften des Handelsge-
setzbuchs in den Anhang zum Jahresabschluß aufge-
nommen werden. 4Der Bericht ist dem Gemeinderat
vorzulegen. 5Die Gemeinde weist ortsüblich darauf
hin, daß jeder Einsicht in den Bericht nehmen
kann.“

17. Es wird folgender neuer Art. 95 eingefügt:

„Art. 95
Grundsätze für die Führung
gemeindlicher Unternehmen

(1) 1Eigenbetriebe und Kommunalunternehmen sind
unter Beachtung betriebswirtschaftlicher Grundsätze
und des Grundsatzes der Sparsamkeit und Wirtschaft-
lichkeit so zu führen, daß der öffentliche Zweck erfüllt
wird. 2Entsprechendes gilt für die Steuerung und Über-
wachung von Unternehmen in Privatrechtsform, an de-
nen die Gemeinde mit mehr als 50 v.H. beteiligt ist; bei
einer geringeren Beteiligung soll die Gemeinde darauf
hinwirken.

(2) Gemeindliche Unternehmen dürfen keine wesentli-
che Schädigung und keine Aufsaugung selbständiger
Betriebe in Landwirtschaft, Handwerk, Handel, Gewer-
be und Industrie bewirken.“

18. Der bisherige Art. 90 wird neuer Art. 96 und erhält fol-
gende Fassung:

„Art. 96
Anzeigepflichten

1Entscheidungen der Gemeinde über

1. die Errichtung, Übernahme und wesentliche Erwei-
terung sowie die Änderung der Rechtsform oder der
Aufgaben gemeindlicher Unternehmen,
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2. die unmittelbare oder mittelbare Beteiligung der Ge-
meinde an Unternehmen,

3. die gänzliche oder teilweise Veräußerung gemeind-
licher Unternehmen oder Beteiligungen,

4. die Auflösung von Kommunalunternehmen

sind der Rechtsaufsichtsbehörde rechtzeitig, minde-
stens aber sechs Wochen vor ihrem Vollzug, vorzule-
gen. 2In den Fällen der Nrn. 2 und 3 besteht keine An-
zeigepflicht, wenn die Entscheidung weniger als den
zwanzigsten Teil der Anteile des Unternehmens betrifft.
3Aus der Vorlage muß zu ersehen sein, ob die gesetzli-
chen Voraussetzungen erfüllt sind. 4Die Unternehmens-
satzung von Kommunalunternehmen ist der Rechtsauf-
sichtsbehörde stets vorzulegen.“

19. Art. 101 wird wie folgt geändert:

a) In der Überschrift werden der Strichpunkt und das
Wort „Automation“ gestrichen. 

b) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden die Worte „mit Genehmigung“
gestrichen.

bb) Satz 2 wird aufgehoben.

c) Absatz 2 wird aufgehoben.

20. In der Überschrift des Art. 112 wird das Wort „Bean-
standungspflicht“ durch das Wort „Beanstandungs-
recht“ ersetzt. 

21. In der Überschrift des Art. 113 werden die Worte
„Pflicht zur“ durch die Worte „Recht der“ ersetzt. 

22. Art. 123 Abs. 1 Satz 2 wird wie folgt geändert:

a) In Nr. 9 wird nach den Worten „der Eigenbetriebe“
ein Komma eingefügt und werden die Worte „und
deren allgemeine ganze oder teilweise Freistellung
von den für Eigenbetriebe geltenden Vorschriften
oder deren Freistellung auf Antrag durch die Regie-
rung,“ gestrichen.

b) In Nr. 11 werden die Worte „zu regeln“ gestrichen.

§ 2
Änderung der Landkreisordnung

Die Landkreisordnung für den Freistaat Bayern (Landkreis-
ordnung – LKrO) in der Fassung der Bekanntmachung vom
6. Januar 1993 (GVBl S. 93, BayRS 2020-3-1-I), zuletzt ge-
ändert durch § 2 des Gesetzes vom 26. Juli 1997 (GVBl S.
344), wird wie folgt geändert: 

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:

a) Nach Art. 73 werden der 4. Abschnitt des Dritten Teils
eingefügt und die Worte „Wirtschaftliche Betätigung
des Landkreises“ durch die Worte „Unternehmen des
Landkreises“ ersetzt. 

b) Die Art. 74 bis 84 erhalten folgende Bezeichnungen:

„Art. 74 Rechtsformen

Art. 75 Allgemeine Zulässigkeit von Unterneh-
men und Beteiligungen

Art. 76 Eigenbetriebe

Art. 77 Selbständige Kommunalunternehmen des
öffentlichen Rechts

Art. 78 Organe des Kommunalunternehmens,
Personal

Art. 79 Sonstige Vorschriften für Kommunalun-
ternehmen

Art. 80 Unternehmen in Privatrechtsform

Art. 81 Vertretung des Landkreises in Unterneh-
men in Privatrechtsform

Art. 82 Sonstige Vorschriften für Unternehmen in
Privatrechtsform

Art. 83 Grundsätze für die Führung von Unterneh-
men des Landkreises 

Art. 84 Anzeigepflichten“

c) In Art. 85 wird die Bezeichnung durch den Klammer-
zusatz „(aufgehoben)“ ersetzt. 

d) In Art. 87 werden der Strichpunkt und das Wort „Au-
tomation“ gestrichen. 

2. In Art. 24 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 werden nach den Worten
„Beamte und“ die Worte „leitende oder“ eingefügt. 

3. Art. 30 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

a) Nr. 2 wird aufgehoben.

b) Nr. 20 erhält folgende Fassung:

„20. Entscheidungen über Unternehmen der Land-
kreise im Sinn v on Art. 84,“.

c) In Nr. 21 wird „(Art. 82)“ durch „Art. 76)“ ersetzt.

4. Art. 43 wird wie folgt geändert:

a) Es wird folgender neuer Absatz 2 eingefügt:
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„(2) Absatz 1 gilt nicht

1. für Wahlen

2. für Beschlüsse, mit denen der Kreistag eine Per-
son zum Mitglied eines Ausschusses bestellt oder
sie zur Wahrnehmung von Interessen des Land-
kreises in eine andere Einrichtung entsendet,
dafür vorschlägt oder daraus abberuft.“

b) Die bisherigen Absätze 2 und 3 werden Absätze 3 und
4.

c) Im neuen Absatz 3 werden die Worte „Ob diese Vor-
aussetzungen vorliegen“ durch die Worte „Ob die
Voraussetzungen des Absatzes 1 vorliegen“ ersetzt.

5. In Art. 71 Abs. 3 wird nach dem Wort „ein“ das Wort „In-
solvenz-,“ eingefügt. 

6. Nach Art. 73 werden der 4. Abschnitt des Dritten Teils
eingefügt und die Worte „Wirtschaftliche Betätigung des
Landkreises“ durch die Worte „Unternehmen des Land-
kreises“ ersetzt. 

7. Es wird folgender Art. 74 eingefügt:

„Art. 74
Rechtsformen

Der Landkreis kann Unternehmen außerhalb seiner allge-
meinen Verwaltung in folgenden Rechtsformen betrei-
ben:

1. als Eigenbetrieb,

2. als selbständiges Kommunalunternehmen des öffent-
lichen Rechts, 

3. in den Rechtsformen des Privatrechts.“

8. Der bisherige Art. 77 wird Art. 75 und erhält folgende
Fassung: 

„Art. 75
Allgemeine Zulässigkeit von

Unternehmen und Beteiligungen

(1) 1Der Landkreis darf ein Unternehmen im Sinn von Art.
74 nur errichten, übernehmen oder wesentlich erweitern,
wenn 

1. ein öffentlicher Zweck das Unternehmen erfordert,
insbesondere wenn der Landkreis mit ihm gesetzliche
Verpflichtungen oder seine Aufgaben gemäß Art. 51
erfüllen will, 

2. das Unternehmen nach Art und Umfang in einem an-
gemessenen Verhältnis zur Leistungsfähigkeit des
Landkreises und zum voraussichtlichen Bedarf steht, 

3. die dem Unternehmen zu übertragenden Aufgaben für
die Wahrnehmung außerhalb der allgemeinen Ver-
waltung geeignet sind, 

4. bei einem Tätigwerden außerhalb der kommunalen
Daseinsvorsorge der Zweck nicht ebenso gut und
wirtschaftlich durch einen anderen erfüllt wird oder
erfüllt werden kann.

2Alle Tätigkeiten oder Tätigkeitsbereiche, mit denen der
Landkreis oder seine Unternehmen an dem vom Wett-
bewerb beherrschten Wirtschaftsleben teilnehmen, um
Gewinn zu erzielen, entsprechen keinem öffentlichen
Zweck. 3Soweit Unternehmen entgegen Satz 2 vor dem
... (Inkrafttreten des Änderungsgesetzes) errichtet oder
übernommen wurden, dürfen sie weitergeführt, jedoch
nicht erweitert werden. 

(2) Der Landkreis darf mit seinen Unternehmen außer-
halb des Kreisgebiets nur tätig werden, wenn dafür die
Voraussetzungen des Absatzes 1 vorliegen und die be-
rechtigten Interessen der betroffenen kommunalen Ge-
bietskörperschaften gewahrt sind. 

(3) 1Für die Beteiligung des Landkreises an einem Un-
ternehmen gilt Absatz 1 entsprechend. 2Absatz 2 gilt ent-
sprechend, wenn sich der Landkreis an einem auch au-
ßerhalb seines Gebiets tätigen Unternehmen in einem
Ausmaß beteiligt, das den auf das Kreisgebiet entfallen-
den Anteil an den Leistungen des Unternehmens erheb-
lich übersteigt. 

(4) 1Bankunternehmen darf der Landkreis weder errich-
ten noch sich an ihnen beteiligen. 2Für das öffentliche
Sparkassenwesen verbleibt es bei den besonderen Vor-
schriften.“

9. Der bisherige Art. 82 wird Art. 76 und wird wie folgt ge-
ändert: 

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung:

„(1) Eigenbetriebe sind Unternehmen des Landkrei-
ses, die außerhalb der allgemeinen Verwaltung als
Sondervermögen ohne eigene Rechtspersönlichkeit
geführt werden.“ 

b) Es wird folgender neuer Absatz 2 eingefügt:

„(2) Für Eigenbetriebe bestellt der Kreistag eine
Werkleitung und einen Werkausschuß.“ 

c) Die bisherigen Absätze 2 und 3 werden neue Absät-
ze 3 und 4.

d) Der bisherige Absatz 4 wird neuer Absatz 5 und wird
wie folgt geändert: 

aa) Satz 1 wird aufgehoben.
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bb) Der bisherige Satz 2 wird Satz 1.

cc) Der bisherige Absatz 5 Satz 1 wird als neuer
Satz 2 angefügt. 

e) Der bisherige Absatz 5 Satz 2 wird aufgehoben.

f) Absatz 6 erhält folgende Fassung:

„(6) 1Der Landkreis kann Einrichtungen innerhalb
der allgemeinen Verwaltung ganz oder teilweise
nach den Vorschriften über die Wirtschaftsführung
der Eigenbetriebe führen, wenn die Abweichung
von den allgemeinen kommunalwirtschaftlichen
Vorschriften nach Art und Umfang der Einrichtung
zweckmäßig ist. 2Hierbei können auch Regelungen
getroffen werden, die von einzelnen für Eigenbetrie-
be geltenden Vorschriften abweichen.“ 

10. Der bisherige Art. 83 wird neuer Art. 77 und wie folgt
geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden die Worte „wirtschaftliche und
nichtwirtschaftliche Unternehmen als“ gestri-
chen. 

bb) Satz 2 wird aufgehoben.

cc) Der bisherige Satz 3 wird Satz 2.

b) Absatz 3 wird wie folgt geändert:

aa) Satz 2 erhält folgende Fassung:

„2Die Unternehmenssatzung muß Bestimmun-
gen über den Namen und die Aufgaben des Un-
ternehmens, die Anzahl der Mitglieder des Vor-
stands und des Verwaltungsrats und die Höhe
des Stammkapitals enthalten.“ 

bb) Satz 3 wird aufgehoben.

cc) Die bisherigen Sätze 4 und 5 werden neue Sätze
3 und 4.

11. Der bisherige Art. 84 wird neuer Art. 78 und wie folgt
geändert: 

a) Dem Absatz 1 wird folgender Satz 3 angefügt:

„3Der Landkreis hat darauf hinzuwirken, daß jedes
Vorstandsmitglied vertraglich verpflichtet wird, die
ihm im Geschäftsjahr jeweils gewährten Bezüge im
Sinn von § 285 Nr. 9 Buchst. a des Handelsgesetz-
buchs dem Landkreis jährlich zur Veröffentlichung
mitzuteilen.“ 

b) In Absatz 2 Satz 3 Nr. 1, Absatz 4 Satz 1 und Absatz
5 Satz 1 wird jeweils „Art. 83“ durch „Art. 77“ er-
setzt. 

12. Der bisherige Art. 85 wird neuer Art. 79 und wie folgt
geändert: 

In Absatz 4 wird „Art. 83“ durch „Art. 77“ ersetzt. 

13. Der bisherige Art. 79 wird neuer Art. 80 und erhält fol-
gende Fassung: 

„Art. 80
Unternehmen in Privatrechtsform 

(1) 1Unternehmen des Landkreises in Privatrechtsform
und Beteiligungen des Landkreises an Unternehmen in
Privatrechtsform sind nur zulässig, wenn

1. im Gesellschaftsvertrag oder in der Satzung sicher-
gestellt ist, daß das Unternehmen den öffentlichen
Zweck gemäß Art. 75 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 erfüllt, 

2. der Landkreis angemessenen Einfluß im Aufsichts-
rat oder in einem entsprechenden Gremium erhält, 

3. die Haftung des Landkreises auf einen bestimmten,
seiner Leistungsfähigkeit angemessenen Betrag be-
grenzt wird; die Rechtsaufsichtsbehörde kann von
der Haftungsbegrenzung befreien.

2Zur Sicherstellung des öffentlichen Zwecks von Gesell-
schaften mit beschränkter Haftung soll im Gesell-
schaftsvertrag oder in der Satzung bestimmt werden, daß
die Gesellschafterversammlung auch über den Erwerb
und die Veräußerung von Unternehmen und Beteiligun-
gen und über den Abschluß und die Änderung von Un-
ternehmensverträgen beschließt. 3In der Satzung von
Aktiengesellschaften soll bestimmt werden, daß zum Er-
werb und zur Veräußerung von Unternehmen und Betei-
ligungen die Zustimmung des Aufsichtsrats notwendig
ist. 

(2) Der Landkreis darf dem Erwerb von Unternehmen
und Beteiligungen durch Unternehmen in Privatrechts-
form, an denen er unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist,
nur unter entsprechender Anwendung der für ihn selbst
geltenden Vorschriften zustimmen.“

14. Art. 81 wird aufgehoben; der bisherige Art. 80 wird neu-
er Art. 81 und erhält folgende Fassung:

„Art. 81
Vertretung des Landkreises in Unternehmen

in Privatrechtsform 

(1) 1Der Landrat vertritt den Landkreis in der Gesell-
schafterversammlung oder einem entsprechenden Or-
gan. 2Mit Zustimmung des Landrats und seines gewähl-
ten Stellvertreters kann der Kreistag eine andere Person
zur Vertretung widerruflich bestellen. 
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(2) 1Der Landkreis soll bei der Ausgestaltung des Gesell-
schaftsvertrags oder der Satzung darauf hinwirken, daß
ihm das Recht eingeräumt wird, Mitglieder in einen
Aufsichtsrat oder ein entsprechendes Gremium zu ent-
senden, soweit das zur Sicherung eines angemessenen
Einflusses notwendig ist. 2Vorbehaltlich entgegenste-
hender gesetzlicher Vorschriften haben Personen, die
vom Landkreis entsandt oder auf seine Veranlassung ge-
wählt wurden, den Landkreis über alle wichtigen Ange-
legenheiten möglichst frühzeitig zu unterrichten und
ihm auf Verlangen Auskunft zu erteilen. 3Soweit zuläs-
sig, soll sich der Landkreis ihnen gegenüber Weisungs-
rechte im Gesellschaftsvertrag oder der Satzung vorbe-
halten. 

(3) 1Wird die Person, die den Landkreis vertritt oder wer-
den die in Absatz 2 genannten Personen aus ihrer Tätig-
keit haftbar gemacht, stellt der Landkreis sie von der
Haftung frei. 2Bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit
kann der Landkreis Rückgriff nehmen, es sei denn, das
schädigende Verhalten beruhte auf seiner Weisung.
3Die Sätze 1 und 2 gelten entsprechend für Personen, die
auf Veranlassung des Landkreises als nebenamtliche
Mitglieder des geschäftsführenden Unternehmensor-
gans bestellt sind.“

15. Der bisherige Art. 81a wird neuer Art. 82 und wird wie
folgt geändert: 

a) Die Überschrift erhält folgende Fassung:

„Sonstige Vorschriften für Unternehmen in Privat-
rechtsform“. 

b) Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt geändert:

aa) Die Worte „einem Landkreis“ werden durch die
Worte „dem Landkreis“ ersetzt. 

bb) Die Worte „Abs. 1“ werden gestrichen.

cc) Es wird folgende neue Nummer 1 eingefügt:

„1. darauf hinzuwirken, daß in sinngemäßer
Anwendung der für Eigenbetriebe geltenden
Vorschriften für jedes Wirtschaftsjahr ein
Wirtschaftsplan aufgestellt und der Wirt-
schaftsführung eine fünfjährige Finanzpla-
nung zugrundegelegt wird,“ 

dd) Die bisherigen Nummern 1 bis 3 werden neue
Nummern 2 bis 4. 

ee) In der neuen Nummer 4 wird der Punkt durch ein
Komma ersetzt und folgende Nummer 5 ange-
fügt: 

„5. darauf hinzuwirken, daß jedes Mitglied des
geschäftsführenden Unternehmensorgans
vertraglich verpflichtet wird, die ihm im Ge-

schäftsjahr jeweils gewährten Bezüge im
Sinn von § 285 Nr. 9 Buchst. a des Handels-
gesetzbuchs dem Landkreis jährlich zur Ver-
öffentlichung entsprechend Absatz 3 Satz 2
mitzuteilen.“ 

c) In Absatz 2 Satz 2 werden nach dem Wort „Gebiets-
körperschaften“ die Worte „oder deren Zusammen-
schlüssen“ eingefügt.

d) Es wird folgender Absatz 3 angefügt:

„(3) 1Der Landkreis hat jährlich einen Bericht über
seine Beteiligungen an Unternehmen in einer
Rechtsform des Privatrechts zu erstellen, wenn ihm
mindestens der zwanzigste Teil der Anteile eines
Unternehmens gehört. 2Der Beteiligungsbericht soll
insbesondere Angaben über die Erfüllung des öffent-
lichen Zwecks, die Beteiligungsverhältnisse, die
Zusammensetzung der Organe der Gesellschaft, die
Bezüge der einzelnen Mitglieder des geschäftsfüh-
renden Unternehmensorgans gemäß Absatz 1 Nr. 5,
die Ertragslage und die Kreditaufnahme enthalten.
3Haben die Mitglieder des geschäftsführenden Un-
ternehmensorgans ihr Einverständnis mit der Veröf-
fentlichung ihrer Einzelbezüge nicht erklärt, sind ih-
re Gesamtbezüge so zu veröffentlichen, wie sie von
der Gesellschaft nach den Vorschriften des Handels-
gesetzbuchs in den Anhang zum Jahresabschluß
aufgenommen werden. 4Der Bericht ist dem Kreistag
vorzulegen. 5Der Landkreis weist ortsüblich darauf
hin, daß jeder Einsicht in den Bericht nehmen
kann.“

16. Es wird folgender neuer Art. 83 eingefügt:

„Art. 83
Grundsätze für die Führung

von Unternehmen des Landkreises

(1) 1Eigenbetriebe und Kommunalunternehmen sind
unter Beachtung betriebswirtschaftlicher Grundsätze
und des Grundsatzes der Sparsamkeit und Wirtschaft-
lichkeit so zu führen, daß der öffentliche Zweck erfüllt
wird. 2Entsprechendes gilt für die Steuerung und Über-
wachung von Unternehmen in Privatrechtsform, an de-
nen der Landkreis mit mehr als 50 v.H. beteiligt ist; bei
einer geringeren Beteiligung soll der Landkreis darauf
hinwirken.

(2) Unternehmen des Landkreises dürfen keine wesent-
liche Schädigung und keine Aufsaugung selbständiger
Betriebe in Landwirtschaft, Handwerk, Handel, Gewer-
be und Industrie bewirken.“

17. Der bisherige Art. 78 wird neuer Art. 84 und erhält fol-
gende Fassung: 
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„Art. 84
Anzeigepflichten

1Entscheidungen des Landkreises über

1. die Errichtung, Übernahme und wesentliche Erwei-
terung sowie die Änderung der Rechtsform oder der
Aufgaben von Unternehmen des Landkreises,

2. die unmittelbare oder mittelbare Beteiligung des
Landkreises an Unternehmen,

3. die gänzliche oder teilweise Veräußerung von Unter-
nehmen oder Beteiligungen des Landkreises,

4. die Auflösung von Kommunalunternehmen

sind der Rechtsaufsichtsbehörde rechtzeitig, minde-
stens aber sechs Wochen vor ihrem Vollzug, vorzule-
gen. 2In den Fällen der Nrn. 2 und 3 besteht keine An-
zeigepflicht, wenn die Entscheidung weniger als den
zwanzigsten Teil der Anteile des Unternehmens betrifft.
3Aus der Vorlage muß zu ersehen sein, ob die gesetzli-
chen Voraussetzungen erfüllt sind. 4Die Unternehmens-
satzung von Kommunalunternehmen ist der Rechtsauf-
sichtsbehörde stets vorzulegen.“

18. Art. 87 wird wie folgt geändert:

a) In der Überschrift werden der Strichpunkt und das
Wort „Automation“ gestrichen. 

b) In Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden die Worte „mit Genehmigung“
gestrichen.

bb) Satz 2 wird aufgehoben. 

c) Absatz 2 wird aufgehoben.

19. Art. 109 Abs. 1 Satz 2 wird wie folgt geändert:

a) In Nr. 9 wird nach den Worten „der Eigenbetriebe“
ein Komma eingefügt und werden die Worte „und
deren allgemeine ganze oder teilweise Freistellung
von den für Eigenbetriebe geltenden Vorschriften
und deren Freistellung auf Antrag durch die Regie-
rung,“ gestrichen.

b) In Nr. 11 werden die Worte „zu regeln“ gestrichen.

§ 3
Änderung der Bezirksordnung

Die Bezirksordnung für den Freistaat Bayern (Bezirksord-
nung – BezO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 6. Ja-
nuar 1993 (GVBl S. 115, BayRS 2020-4-2-I), zuletzt geän-
dert durch § 3 des Gesetzes vom 26. Juli 1997 (GVBl S. 344),
wird wie folgt geändert: 

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:

a) Nach Art. 71 werden der 4. Abschnitt des Dritten Teils
eingefügt und die Worte „Wirtschaftliche Betätigung
des Bezirks“ durch die Worte „Unternehmen des Be-
zirks“ ersetzt. 

b) Die Art. 72 bis 81a erhalten folgende Bezeichnungen:

„Art. 72 Rechtsformen

Art. 73 Allgemeine Zulässigkeit von Unternehmen
und Beteiligungen

Art. 74 Eigenbetriebe

Art. 75 Selbständige Kommunalunternehmen des
öffentlichen Rechts

Art. 76 Organe des Kommunalunternehmens, Per-
sonal

Art. 77 Sonstige Vorschriften für Kommunalunter-
nehmen

Art. 78 Unternehmen in Privatrechtsform

Art. 79 Vertretung des Bezirks in Unternehmen in
Privatrechtsform

Art. 80 Sonstige Vorschriften für Unternehmen in
Privatrechtsform

Art. 81 Grundsätze für die Führung von Unterneh-
men des Bezirks

Art. 81a Anzeigepflichten“

c) Art. 81b „Sonstige Vorschriften für Kommunalunter-
nehmen“ wird gestrichen.

d) In Art. 83 werden der Strichpunkt und das Wort „Au-
tomation“ gestrichen.

2. In Art. 23 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 werden nach dem Wort
„und“ die Worte „leitende oder“ eingefügt. 

3. Art. 29 wird wie folgt geändert:

a) Nr. 8 erhält folgende Fassung:

„8. Entscheidungen über Unternehmen des Bezirks
im Sinn von Art. 81a,“

b) In Nr. 9 wird „(Art. 80)“ durch „(Art. 74)“ ersetzt.

4. Art. 40 wird wie folgt geändert:

a) Es wird folgender neuer Absatz 2 eingefügt:

„(2) Absatz 1 gilt nicht
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1. für Wahlen,

2. für Beschlüsse, mit denen der Bezirkstag eine
Person zum Mitglied eines Ausschusses bestellt
oder sie zur Wahrnehmung von Interessen des Be-
zirks in eine andere Einrichtung entsendet, dafür
vorschlägt oder daraus abberuft.“

b) Die bisherigen Absätze 2 und 3 werden die Absätze 3
und 4.

c) Im neuen Absatz 3 werden die Worte „Ob diese Vor-
aussetzungen vorliegen“ durch die Worte „Ob die
Voraussetzungen des Absatzes 1 vorliegen“ ersetzt. 

5. In Art. 69 Abs. 3 wird nach dem Wort „ein“ das Wort „In-
solvenz-,“ eingefügt. 

6. Nach Art. 71 werden der 4. Abschnitt des Dritten Teils
eingefügt und die Worte „Wirtschaftliche Betätigung des
Bezirks“ durch die Worte „Unternehmen des Bezirks“ er-
setzt. 

7. Es wird folgender Art. 72 eingefügt:

„Art. 72
Rechtsformen

Der Bezirk kann Unternehmen außerhalb seiner allgemei-
nen Verwaltung in folgenden Rechtsformen betreiben:

1. als Eigenbetrieb,

2. als selbständiges Kommunalunternehmen des öffent-
lichen Rechts, 

3. in den Rechtsformen des Privatrechts.“

8. Der bisherige Art. 75 wird Art. 73 und erhält folgende
Fassung: 

„Art. 73
Allgemeine Zulässigkeit von

Unternehmen und Beteiligungen

(1) 1Der Bezirk darf ein Unternehmen im Sinn von Art. 72
nur errichten, übernehmen oder wesentlich erweitern,
wenn

1. ein öffentlicher Zweck das Unternehmen erfordert,
insbesondere wenn der Bezirk mit ihm gesetzliche
Verpflichtungen oder seine Aufgaben gemäß Art. 48
erfüllen will, 

2. das Unternehmen nach Art und Umfang in einem an-
gemessenen Verhältnis zur Leistungsfähigkeit des
Bezirks und zum voraussichtlichen Bedarf steht, 

3. die dem Unternehmen zu übertragenden Aufgaben für
die Wahrnehmung außerhalb der allgemeinen Ver-
waltung geeignet sind, 

4. bei einem Tätigwerden außerhalb der kommunalen
Daseinsvorsorge der Zweck nicht ebenso gut und
wirtschaftlich durch einen anderen erfüllt wird oder
erfüllt werden kann. 

2Alle Tätigkeiten oder Tätigkeitsbereiche, mit denen der
Bezirk oder seine Unternehmen an dem vom Wettbewerb
beherrschten Wirtschaftsleben teilnehmen, um Gewinn zu
erzielen, entsprechen keinem öffentlichen Zweck. 3Soweit
Unternehmen entgegen Satz 2 vor dem ... (Inkrafttreten
des Änderungsgesetzes) errichtet oder übernommen wur-
den, dürfen sie weitergeführt, jedoch nicht erweitert wer-
den. 

(2) Der Bezirk darf mit seinen Unternehmen außerhalb
des Bezirksgebiets nur tätig werden, wenn dafür die Vor-
aussetzungen des Absatzes 1 vorliegen und die berechtig-
ten Interessen der betroffenen kommunalen Gebietskör-
perschaften gewahrt sind. 

(3) 1Für die Beteiligung des Bezirks an einem Unterneh-
men gilt Absatz 1 entsprechend. 2Absatz 2 gilt entspre-
chend, wenn sich der Bezirk an einem auch außerhalb sei-
nes Gebiets tätigen Unternehmen in einem Ausmaß betei-
ligt, das den auf das Bezirksgebiet entfallenden Anteil an
den Leistungen des Unternehmens erheblich übersteigt. 

(4) Bankunternehmen darf der Bezirk weder errichten
noch sich an ihnen beteiligen.“

9. Der bisherige Art. 80 wird Art. 74 und wie folgt geändert:

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung:

„(1) Eigenbetriebe sind Unternehmen des Bezirks, die
außerhalb der allgemeinen Verwaltung als Sonderver-
mögen ohne eigene Rechtspersönlichkeit geführt
werden.“ 

b) Es wird folgender neuer Absatz 2 eingefügt:

„(2) Für Eigenbetriebe bestellt der Bezirkstag eine
Werkleitung und einen Werkausschuß.“ 

c) Die bisherigen Absätze 2 und 3 werden neue Absätze
3 und 4.

d) Der bisherige Absatz 4 wird neuer Absatz 5 und wie
folgt geändert: 

aa) Satz 1 wird aufgehoben.

bb) Der bisherige Satz 2 wird Satz 1.

cc) Der bisherige Absatz 5 Satz 1 wird als neuer Satz
2 angefügt. 

e) Der bisherige Absatz 5 Satz 2 wird aufgehoben.

f) Absatz 6 erhält folgende Fassung:
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„(6) 1Der Bezirk kann Einrichtungen innerhalb der all-
gemeinen Verwaltung (Regiebetriebe) ganz oder teil-
weise nach den Vorschriften über die Wirtschaftsfüh-
rung der Eigenbetriebe führen, wenn die Abweichung
von den allgemeinen kommunalwirtschaftlichen Vor-
schriften nach Art und Umfang der Einrichtung
zweckmäßig ist. 2Hierbei können auch Regelungen
getroffen werden, die von einzelnen für Eigenbetrie-
be geltenden Vorschriften abweichen.“ 

10. Der bisherige Art. 81 wird neuer Art. 75 und wie folgt
geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden die Worte „wirtschaftliche und
nichtwirtschaftliche Unternehmen als“ gestri-
chen. 

bb) Satz 2 wird aufgehoben.

cc) Der bisherige Satz 3 wird Satz 2.

b) Absatz 3 wird wie folgt geändert:

aa) Satz 2 erhält folgende Fassung:

„2Die Unternehmenssatzung muß Bestimmun-
gen über den Namen und die Aufgaben des Un-
ternehmens, die Anzahl der Mitglieder des Vor-
stands und des Verwaltungsrats und die Höhe
des Stammkapitals enthalten.“ 

bb) Satz 3 wird aufgehoben.

cc) Die bisherigen Sätze 4 und 5 werden neue Sätze
3 und 4. 

11. Der bisherige Art. 81a wird neuer Art. 76 und wird wie
folgt geändert: 

a) Dem Absatz 1 wird folgender Satz 3 angefügt:

„3Der Bezirk hat darauf hinzuwirken, daß jedes Vor-
standsmitglied vertraglich verpflichtet wird, die ihm
im Geschäftsjahr jeweils gewährten Bezüge im Sinn
von § 285 Nr. 9 Buchst. a des Handelsgesetzbuchs
dem Bezirk jährlich zur Veröffentlichung mitzutei-
len.“ 

b) In Absatz 2 Satz 3 Nr. 1, Absatz 4 Satz 1 und Absatz
5 Satz 1 wird jeweils „Art. 81“ durch „Art. 75“ er-
setzt. 

12. Der bisherige Art. 81b wird neuer Art. 77 und wird wie
folgt geändert: 

In Absatz 4 wird „Art. 81“ durch „Art. 75“ ersetzt. 

13. Der bisherige Art. 77 wird neuer Art. 78 und erhält fol-
gende Fassung: 

„Art. 78
Unternehmen in Privatrechtsform 

(1) 1Unternehmen des Bezirks in Privatrechtsform und
Beteiligungen des Bezirks an Unternehmen in Privat-
rechtsform sind nur zulässig, wenn 

1. im Gesellschaftsvertrag oder in der Satzung sicher-
gestellt ist, daß das Unternehmen den öffentlichen
Zweck gemäß Art. 73 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 erfüllt, 

2. der Bezirk angemessenen Einfluß im Aufsichtsrat
oder in einem entsprechenden Gremium erhält, 

3. die Haftung des Bezirks auf einen bestimmten, sei-
ner Leistungsfähigkeit angemessenen Betrag be-
grenzt wird; die Rechtsaufsichtsbehörde kann von
der Haftungsbegrenzung befreien.

2Zur Sicherstellung des öffentlichen Zwecks von Gesell-
schaften mit beschränkter Haftung soll im Gesell-
schaftsvertrag oder in der Satzung bestimmt werden, daß
die Gesellschafterversammlung auch über den Erwerb
und die Veräußerung von Unternehmen und Beteiligun-
gen und über den Abschluß und die Änderung von Un-
ternehmensverträgen beschließt. 3In der Satzung von
Aktiengesellschaften soll bestimmt werden, daß zum Er-
werb und zur Veräußerung von Unternehmen und Betei-
ligungen die Zustimmung des Aufsichtsrats notwendig
ist. 

(2) Der Bezirk darf dem Erwerb von Unternehmen und
Beteiligungen durch Unternehmen in Privatrechtsform,
an denen er unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist, nur
unter entsprechender Anwendung der für ihn selbst gel-
tenden Vorschriften zustimmen.“ 

14. Art. 79 wird aufgehoben; der bisherige Art. 78 wird
neuer Art. 79 und erhält folgende Fassung: 

„Art. 79
Vertretung des Bezirks in Unternehmen

in Privatrechtsform 

(1) 1Der Bezirkstagspräsident vertritt den Bezirk in der
Gesellschafterversammlung oder einem entsprechen-
den Organ. 2Mit Zustimmung des Bezirkstagspräsiden-
ten und seines gewählten Stellvertreters kann der Be-
zirkstag eine andere Person zur Vertretung widerruflich
bestellen.

(2) 1Der Bezirk soll bei der Ausgestaltung des Gesell-
schaftsvertrags oder der Satzung darauf hinwirken, daß
ihm das Recht eingeräumt wird, Mitglieder in einen
Aufsichtsrat oder ein entsprechendes Gremium zu ent-
senden, soweit das zur Sicherung eines angemessenen
Einflusses notwendig ist. 2Vorbehaltlich entgegenste-
hender gesetzlicher Vorschriften haben Personen, die
vom Bezirk entsandt oder auf seine Veranlassung ge-
wählt worden sind, den Bezirk über alle wichtigen An-
gelegenheiten möglichst frühzeitig zu unterrichten und
ihm auf Verlangen Auskunft zu erteilen. 3Soweit zuläs-
sig, soll sich der Bezirk ihnen gegenüber Weisungsrech-
te im Gesellschaftsvertrag oder der Satzung vorbehalten. 
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(3) 1Wird die Person, die den Bezirk vertritt oder wer-
den die in Absatz 2 genannten Personen aus ihrer Tätig-
keit haftbar gemacht, stellt der Bezirk sie von der Haf-
tung frei. 2Bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit kann
der Bezirk Rückgriff nehmen, es sei denn, das schädi-
gende Verhalten beruhte auf seiner Weisung. 3Die Sätze
1 und 2 gelten entsprechend für Personen, die auf Ver-
anlassung des Bezirks als nebenamtliche Mitglieder des
geschäftsführenden Unternehmensorgans bestellt sind.“ 

15. Der bisherige Art. 79a wird neuer Art. 80 und wie folgt
geändert: 

a) Die Überschrift erhält folgende Fassung:

„Sonstige Vorschriften für Unternehmen in Privat-
rechtsform“ 

b) Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt geändert:

aa) Die Worte „einem Bezirk“ werden durch die
Worte „dem Bezirk“ ersetzt. 

bb) Die Worte „Abs. 1“ werden gestrichen.

cc) Es wird folgende neue Nummer 1 eingefügt:

„1. darauf hinzuwirken, daß in sinngemäßer
Anwendung der für Eigenbetriebe gelten-
den Vorschriften für jedes Wirtschaftsjahr
ein Wirtschaftsplan aufgestellt und der
Wirtschaftsführung eine fünfjährige Fi-
nanzplanung zugrundegelegt wird,“ 

dd) Die bisherigen Nummern 1 bis 3 werden neue
Nummern 2 bis 4. 

ee) In der neuen Nummer 4 wird der Punkt durch
ein Komma ersetzt und folgende Nummer 5 an-
gefügt: 

„5. darauf hinzuwirken, daß jedes Mitglied des
geschäftsführenden Unternehmensorgans
vertraglich verpflichtet wird, die ihm im Ge-
schäftsjahr jeweils gewährten Bezüge im
Sinn von § 285 Nr. 9 Buchst. a des Handels-
gesetzbuchs dem Bezirk jährlich zur Veröf-
fentlichung entsprechend Absatz 3 Satz 2
mitzuteilen.“ 

c) In Absatz 2 Satz 2 werden nach dem Wort „Gebiets-
körperschaften“ die Worte „oder deren Zusammen-
schlüssen“ eingefügt.

d) Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 3 angefügt:

„(3) 1Der Bezirk hat jährlich einen Bericht über sei-
ne Beteiligungen an Unternehmen in einer Rechts-
form des Privatrechts zu erstellen, wenn ihm minde-
stens der zwanzigste Teil der Anteile eines Unter-
nehmens gehört. 2Der Beteiligungsbericht soll insbe-

sondere Angaben über die Erfüllung des öffentlichen
Zwecks, die Beteiligungsverhältnisse, die Zusam-
mensetzung der Organe der Gesellschaft, die Bezü-
ge der einzelnen Mitglieder des geschäftsführenden
Unternehmensorgans gemäß Absatz 1 Nr. 5, die Er-
tragslage und die Kreditaufnahme enthalten. 3Haben
die Mitglieder des geschäftsführenden Unterneh-
mensorgans ihr Einverständnis mit der Veröffentli-
chung ihrer Einzelbezüge nicht erklärt, sind ihre Ge-
samtbezüge so zu veröffentlichen, wie sie von der
Gesellschaft nach den Vorschriften des Handelsge-
setzbuchs in den Anhang zum Jahresabschluß aufge-
nommen werden. 4Der Bericht ist dem Bezirkstag
vorzulegen. 5Der Bezirk weist ortsüblich darauf hin,
daß jeder Einsicht in den Bericht nehmen kann.“

16. Es wird folgender neuer Art. 81 eingefügt:

„Art. 81
Grundsätze für die Führung

von Unternehmen des Bezirks

(1) 1Eigenbetriebe und Kommunalunternehmen sind
unter Beachtung betriebswirtschaftlicher Grundsätze
und des Grundsatzes der Sparsamkeit und Wirtschaft-
lichkeit so zu führen, daß der öffentliche Zweck erfüllt
wird. 2Entsprechendes gilt für die Steuerung und Über-
wachung von Unternehmen in Privatrechtsform, an de-
nen der Bezirk mit mehr als 50 v.H. beteiligt ist; bei ei-
ner geringeren Beteiligung soll der Bezirk darauf hin-
wirken.

(2) Unternehmen des Bezirks dürfen keine wesentliche
Schädigung und keine Aufsaugung selbständiger Betrie-
be in Landwirtschaft, Handwerk, Handel, Gewerbe und
Industrie bewirken.“

17. Der bisherige Art. 76 wird neuer Art. 81a und erhält fol-
gende Fassung: 

„Art. 81a
Anzeigepflichten

1Entscheidungen des Bezirks über

1. die Errichtung, Übernahme und wesentliche Erwei-
terung sowie die Änderung der Rechtsform oder der
Aufgaben von Unternehmen des Bezirks,

2. die unmittelbare oder mittelbare Beteiligung des Be-
zirks an Unternehmen,

3. die gänzliche oder teilweise Veräußerung von Unter-
nehmen oder Beteiligungen des Bezirks,

4. die Auflösung von Kommunalunternehmen

sind der Rechtsaufsichtsbehörde rechtzeitig, minde-
stens aber sechs Wochen vor ihrem Vollzug, vorzule-

Seite 12 Bayerischer Landtag · 13. Wahlperiode        Drucksache 13/11741



gen. 2In den Fällen der Nrn. 2 und 3 besteht keine An-
zeigepflicht, wenn die Entscheidung weniger als den
zwanzigsten Teil der Anteile des Unternehmens betrifft.
3Aus der Vorlage muß zu ersehen sein, ob die gesetzli-
chen Voraussetzungen erfüllt sind. 4Die Unternehmens-
satzung von Kommunalunternehmen ist der Rechtsauf-
sichtsbehörde stets vorzulegen.“

18. Art. 83 wird wie folgt geändert:

a) In der Überschrift werden der Strichpunkt und das
Wort „Automation“ gestrichen. 

b) In Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden die Worte „mit Genehmigung“
gestrichen.

bb) Satz 2 wird aufgehoben.

c) Absatz 2 wird aufgehoben.

19. Art. 103 Abs. 1 Satz 2 wird wie folgt geändert:

a) In Nr. 9 wird nach den Worten „der Eigenbetriebe“
ein Komma eingefügt und werden die Worte „und
deren allgemeine ganze oder teilweise Freistellung
von den für Eigenbetriebe geltenden Vorschriften
oder deren Freistellung auf Antrag durch das Staats-
ministerium des Innern“ gestrichen.

b) In Nr. 11 werden die Worte „zu regeln“ gestrichen.

§ 4
Änderung des Bayerischen Krankenhausgesetzes

Art. 25 Abs. 2 Satz 2 des Bayerischen Krankenhausgesetzes
in der Fassung der Bekanntmachung vom 11. September
1990 (GVBl S. 386, BayRS 2126-8-A), zuletzt geändert
durch Art. 9 Abs. 1 des Gesetzes vom 27. Dezember 1996
(GVBl S. 519) erhält folgende Fassung: 

„2Die Art. 93, 94 und 96 der Gemeindeordnung, Art. 81, 82
und 84 der Landkreisordnung sowie Art. 79, 80 und 81a der
Bezirksordnung gelten jeweils entsprechend“. 

§ 5
Änderung des Gesetzes über die kommunale

Zusammenarbeit

Das Gesetz über die kommunale Zusammenarbeit in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 20. Juni 1994 (GVBl S. 555,
ber. 1995 S. 98, BayRS 2020-6-1-I), zuletzt geändert durch
§ 4 des Gesetzes vom 26. Juli 1997 (GVBl S. 344), wird wie
folgt geändert:

1. In der Inhaltsübersicht werden in der Bezeichnung des
Art. 43 die Worte „Kassenverwaltung, Rechnungs- und“
gestrichen.

2. In Art. 30 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 werden nach dem Wort
„und“ die Worte „leitende oder“ eingefügt.

3. Art. 43 Abs. 1 wird aufgehoben; die Absätze 2 und 3 wer-
den Absätze 1 und 2.

§ 6
Änderung des Gesetzes über kommunale Wahlbeamte

In Art. 16 Abs. 5 des Gesetzes über kommunale Wahlbeam-
te (BayRS 2022-1-I), zuletzt geändert durch § 2 Abs. 4 Ge-
setz vom 26. Juli 1997 (GVBl S. 371), werden die Worte
„Art. 31 Abs. 4 Satz 1 Nrn. 1 bis 3 GO“ ersetzt durch die Wor-
te „Art. 31 Abs. 4 Sätze 1 und 4 GO“. 

§ 7
Änderung des Kommunalabgabengesetzes

Art. 8 Abs. 2 Satz 2 des Kommunalabgabengesetzes in der
Fassung der Bekanntmachung vom 4. April 1993 (GVBl S.
264, BayRS 2024-1-I), zuletzt geändert durch § 1 des Geset-
zes vom 27. Dezember 1996 (GVBl S. 541) wird aufgehoben.
Die bisherigen Sätze 3 und 4 werden Sätze 2 und 3.

§ 8
Neubekanntmachung

Das Staatsministerium des Innern wird ermächtigt, die Ge-
meindeordnung, die Landkreisordnung und die Bezirksord-
nung neu bekanntzumachen und Unstimmigkeiten des Wort-
lauts zu beseitigen. 

§ 9
Inkrafttreten

(1) 1Dieses Gesetz tritt am 1. September 1998 in Kraft. 2Ab-
weichend hiervon treten § 1 Nr. 6, § 2 Nr. 5 und § 3
Nr. 5 am 1. Januar 1999 in Kraft. 

(2) 1Die durch § 1 Nr. 2 Buchst. a und b, § 2 Nr. 2 und § 3
Nr. 2 geänderten Vorschriften sind in der neuen Fassung erst-
mals bei den nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes stattfin-
denden Gemeinde-, Landkreis- und Bezirkswahlen anzu-
wenden. 2Die durch § 5 Nr. 2 geänderte Vorschrift ist in der
neuen Fassung erstmals auf Bestellungen von Verbandsräten
und Stellvertretern nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes
anzuwenden.

Der Präsident:

Böhm
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